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Beispiel für 804 ( ohne Hinweis auf A.I1.1) 

Stempelfeld auf Karten unterschiedlich daher eher schmal gehalten 

Zugelassen nach § 76 Abs. 2 VwVfG 
Bonn, den 29.08.2025
Im Auftrag

Daniel Matz 

Beispiel für 804 aus Vorlage 801 erstellt (mit Hinweis auf A.I1.1) 

Diesen für die textlichen Teile, diesen kann man auf dem Deckblatt anbringen 

Festgestellt nach §24 NABEG 

soweit im Planfeststellungsbeschluss im Kapitel A.I1.1 festgestellt 

Bonn, den 25.05.2023 
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Daniel Matz 


